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1698 Ju ni 16 . , Gottlieben A
SCHREIBEN [DES BISCHOEFLICH- KONSTANZISCHEN VOGTEIVERWALTERSDER

HERRSCHAFT GOTTLIEBEN, JOHANN] FRANZ VON BUCHENBERG,
AN DEN LANDVOGT[IM THURGAU, BEAT JAKOB II . ZURLAUBEN]

"Mir hat Mein Ambts Angehöriger Hans Georg Sauter [S u t e r ] von Tegerweiien

[Tägerwilen , das zur Herrschaft Gottlieben gehörte] . . . zu vernernmen gegeben,

was massen Mein . . . Herr Vetter zweifelsohne auf angeben ein oder anderen

Landtgerichtsdieners Jhne wegen mit des Gärbers zue besagten Tegerweiien sei¬

ner Magdt begangenen Unzucht umb 5 fl . buess angelangt , und die execution dem

Lccndtgerichtsdiener würckhlichen anbefohlen habe.

Wan aber Er Sauter seines Fehlers halber beraiths vor vilen Wochen mit Mier

abkomben , und darbey Freffel und Fornicationes simplices iehe und allezeit

bey alhiesigem Ambt abgestrafft worden sünd , auch Mein . . . Herr Vetter sich

von Selbsten erinnern wirdt , das gleich bey angetrettener dessen Regierung

[d . h . 1696 ] mich beklagt , wie das wider die Rechte und das Herkhomben hiesi¬

ges Ambts von dero Vorfahrer Herrn Landvogt [Hiklaus ] im Feld  in pari

causa gleichfahls iMlrclich die bestraffung habe wollen weckhgezogen werden.

Mein . . . Herr Vetter aber dazumahlen Selbsten hochvernünfftig erkhent und

mündtlich sich gegen mich erklärt hat , das dergleichen Frefflen und wo ledig

mit ledigen in Unzucht zue thuen hätte , die bestraffung dem Nideren Gerichts-

staab zueständig wäre . Als lebe der getrosten Zueversicht , Mein . . . Herr Vet¬

ter auch für disesmahl sich unterdienstlich berichten lassen und von Bestraf¬

fung ersagten Sauters von Selbsten abzustehen geruhen werde , damit selbiger



nicht mit dopleter ruethen geschlagen werden 3 anforderist aber die Rechte

des Hochwürdigisten . . . Fürsten und Herren [des Bischofs von Konstanz 3 Mar-
l

quard Rudolf Rodt von Bussmannshausen]  ungekränckhet

verbliben möge . Bitte mir nicht ungüetig zue vernemen eine erinnerung welche

wegen obhabender Ambts incumbentz nicht wnbgehen können " .

1 ) Der Bischof von Konstanz war Niedergerichtsherr zu Gottlieben.

Original - AH 53 , 123 - 124 - Blatt 124 leer
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